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Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
Diese Ausgabe von Anger aktuell widmet sich 
unter anderem den Gefahren und der Sicherheit 
in und für unsere Gemeinde. 
Ich bitte daher, bei der Revision des Gefahren-
zonenplanes für unsere Gemeinde den Verant-
wortlichen vom Forsttechnischen Dienst für 
Wildbach– und Lawinenverbau, Herrn DI  
Hubert Gridling, mit euren Beobachtungen in 
Bezug auf Naturgefahren behilflich zu sein.  
Ganz besonders hinweisen möchte ich auf zwei 
Termine. Das Rote Kreuz Ortsstelle Anger ladet 
am 15.04.2023 zu einem Tag der offenen Tür. 
Am 06.05.2023 findet beim Rüsthaus der Frei-
willigen Feuerwehr Anger ein Sicherheitstag 
statt. An diesem Tag präsentieren sich die ver-
schiedensten Einsatzorganisationen und zeigen 
im Zuge von Einsatzszenarien ihr Können. 
Mit den besten Wünschen für schöne Frühlings-
tage und ein frohes Osterfest verbleibe ich 
euer Bürgermeister Hubert Höfler 

RR Hubert Höfler RR Hubert Höfler 

Sommerbetreuung für Schulkinder (6 bis 14 J.) 
von 10. Juli - 25. August 2023 (Mo-Fr) von 7 bis 14 Uhr 

in der Volksschule Anger 

„Gemeinsam mit viel Spaß durch den Sommer“ 

Die Kinder erwartet ein buntes Programm mit Basteleien, Spielen, Ausflügen, Gemeinschaftsaktionen und 
Schwimmbadbesuchen.  

Anmeldefrist bis spätestens 2. Mai 2023 
Anmeldeformulare erhalten Sie bei Frau Silvia Feldhofer (GTS-MS) oder Frau Antonia Ziesler (GTS-VS) 
bzw. im Gemeindeamt Anger (Bürgerservicestelle im EG) oder unter nachmianger@gmx.at 
Die Anmeldung ist bindend und der Kostenbeitrag für die Sommerbetreuung ist im Vorhinein bei der 
Gemeinde einzubezahlen! 

Kosten: € 10 pro Tag 
Mittagessen: € 4,50 - falls erwünscht (geliefert vom GH Königshofer / Prosi Laibacher, Stubenberg) 
Nähere Informationen erhalten Sie gerne unter der Telefonnummer 0664 / 887 44 631. 

Foliensammlung Anger 
01.04.2023 - 8 bis 9 Uhr 

beim Landring 

RR Hubert Höfler
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AWV ON TOUR  
vom Abfall zur Ressource!

30. März Münzer Bioindustrie GmbH 8261 Sinabelkirchen Altspeiseölverwertung

27. April Norske Skog Bruck GmbH 8600 Bruck/Mur Altpapieraufbereitung

25. Mai BioErde Kompost GmbH 8224 Kaindorf Bioabfall/Kompostierung

29. Juni Müllex-Umwelt-Säuberung 
GmbH

8321  
St. Margarethen/Raab

Rest- &  
Sperrmüllsortierung

25. Juli Saubermacher AG 8010 Graz Sortierung Gelber Sack

24. August Saubermacher AG 8793 Trofaich Elektroaltgeräte &  
Problemstoffe

26. Sept. Re-Use-Herbst 
Kunstschule KO 8160 Weiz Wiederverwendung,  

Upcycling, Re-Use

19. Okt. Gaugl Metallhandel GmbH 8224  
Tiefenbach bei Kaindorf Altmetalle
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Der Abfallwirtschaftsverband Weiz geht ON TOUR und zeigt die Wege
VOM ABFALL ZUR RESSOURCE!
Unsere Abfälle sind längst nicht mehr NUR Abfälle.  
Schlagwörter wie Ressourcen, Wertstoffe, Sekun-
därrohstoffe und nachhaltige Abfallwirtschaft sind 
uns hinlänglich bekannt. Doch was passiert mit 
unseren Abfällen, nachdem wir sie in den ver-
schiedenen Abfallbehältern entsorgen? Und – 
entsorgen wir sie überhaupt RICHTIG?

Der Abfallwirtschaftsverband Weiz möchte die 
Wege unseres Abfalls aufzeigen. Begleiten Sie 

uns auf den Spuren von Altpapier, Altmetall, 
 Gelbem Sack & Co. und überzeugen Sie sich vor 
Ort – in den Verwertungsanlagen - was mit unse-
ren Wertstoffen aus dem Abfallbehälter passiert. 

Wir laden alle Interessierten ein, Abfallentsor-
gungsbetriebe mit uns zu besichtigen und Sor-
tieranlagen, Aufbereitungsanlagen und Vorberei-
tungsschritte zum sinnvollen Recycling vor Ort zu 
erleben. 

Weitere Informationen entnehmen Sie  
bitte unserer Website www.awv-weiz.at 

DIE TEILNAHME IST KOSTENLOS! 

WIR RÄUMEN MIT ALTEN GERÜCHTEN AUF UND ZEIGEN 
 IHNEN, WIE WICHTIG RICHTIGE ABFALLTRENNUNG IST!

TREFFPUNKT: jeweils  
Park & Ride-Parkplatz  
Süd in Weiz-Preding

2023

AWV Weiz
Göttelsberg 290/1  
8160 Mortantsch  
T. 03172 / 410 41-0  
office@awv-weiz.at



BAUSTELLENABFÄLLE 
... bei all jenen Abfällen, die im Zuge 
von baulichen Maßnahmen anfallen, 
spricht man von Baustellenabfällen. 
Baustellenabfälle sind KEINE Sied-
lungsabfälle, daher müssen diese 
NICHT im Altstoffsammelzentrum 
(ASZ) der Gemeinde angenommen 
werden. Viele Gemeinden bieten aller-
dings als Serviceleistung die Übernah-
me von Kleinmengen im ASZ an. 

Damit Sie als Bauherr wissen, wohin mit Ihren Abfällen, 
zeigen wir Ihnen hier die Entsorgungsmöglichkeiten der 
wichtigsten Baustellenabfälle

Rohre, Dämmplatten, Ziegel-
schutt, Fliesen, Mörtelreste ... 
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Entsorgung im ASZ 
 ausschließlich in  
Kleinmengen!

Entsorgung über 
die bekannten 
Haushaltsbehälter 
bzw. im ASZ. 

Aus leider aktuellem Anlass müssen wir dringlichst 
darauf hinweisen, dass das VERBRENNEN / ABHEIZEN 
von ABFÄLLEN jeglicher Art zu Hause strengstens 
 verboten ist! Zuwiderhandlungen werden angezeigt, 
die STRAFEN betragen bis zu 3.630 €.

• Bundesluftreinhaltegesetz § 3 & § 8
• Abfuhrordnung der Gemeinde, § 5

• EPS-Dämmplatten

• Flachglas
• Fensterglas

Holz
• Bau- und Abbruchholz
• Türen

Mineralische Baurestmassen
• Gipskarton
• Heraklith
• Beton
•  Bauschutt (Fliesen, Ziegel, 

 Keramik, Glasbausteine, etc.)

Elektroaltgeräte
• Leuchtstoffröhren
• Akkus & Batterien
• Kabel

Restmüll
• Malerabdeckfolien
• Zigarettenstummel
• Tapetenreste
• Kehricht

Problemstoffe wie z. B. 
• Lösemittel (z.B. Waschbenzin)
• Lackreste

Verpackungen – nur restentleert

Altpapier: Karton, Zementsäcke,  
Zigarettenschachteln (ohne Plastikhülle)

Gelber Sack: Verpackungsfolien  
(z.B. von Paletten), Kartuschen, Farbeimer, 
 Verpackungsstyropor (z.B. von Möbeln)

Metallverpackungen: Lackdosen,  
Getränkedosen, Bierkapseln

Glasverpackungen: Einwegglasflaschen, 
 Konservengläser

Gefährlicher Abfall 
•  Asbestzement  

(z.B. alte Dachplatten, Fassadentafeln)
• Dämmplatten – XPS
• Alte KMF (künstliche Mineralfasern)

Kunststoffe
• Planen
• Rohre
• Böden

Metalle
• Gitter
• Rohre
• Bleche

Detaillierte Informationen  
finden Sie auf 
www.baurestmassen.steiermark.at /  
Der  steirische  Baurestmassen-Leitfaden

ASZ

ASZ

TIPP

auch E-Zigaret-

ten zählen zu den 

Elektroaltgeräten und 

müssen im ASZ ab-

gegeben werden!
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 WAS BETRIFFT ES?

XPS-Dämmplatten (Extrudiertes Polystyrol – 
homogener Schaum, keine „Kügelchen“)
 
Abschnitte von XPS-Dämmplatten fallen üblicherwei-
se im Zuge von Bautätigkeiten an und zählen daher 
zu den Baustellenabfällen. Baustellenabfälle müssen 
nicht im ASZ angenommen werden, da es sich NICHT 
um Siedlungsabfälle handelt! XPS, welches vor einem 
bestimmten Datum hergestellt wurde, ist als gefähr-
licher Abfall einzustufen.

Für Privatpersonen gelten daher  folgende 
 Entsorgungshinweise:

KEINESFALLS ÜBER REST- oder SPERRMÜLL ENTSORGEN! 
Keine verpflichtende Übernahme im ASZ!

KLEINSTMENGEN (1 Eimer bis max. 20 Liter) 
können im ASZ kostenlos abgegeben werden

 WAS BETRIFFT ES?

Glaswolle, Tellwolle, Steinwolle, Mineralwolle im 
Verbund, Rohrummantelungen aus KMF, Tritt-
schalldämmung aus KMF

Künstliche Mineralfasern (KMF) sind eine Gruppe 
synthetisch hergestellter anorganischer Fasern, die 
üblicherweise im Zuge von Bautätigkeiten Anwendung 
finden und zählen daher zu den Baustellenabfällen. 
Baustellenabfälle müssen nicht im ASZ angenommen 
werden, da es sich NICHT um Siedlungsabfälle han-
delt! KMF, die vor dem Jahr 2002 produziert wurden, 
stehen unter Verdacht krebserregend zu sein und sind 
im Sinne des Abfallrechtes als gefährlich einzustufen.

WICHTIG: Unnötiges Zerkleinern der Fasern VERMEI-
DEN! Gefährliche KMF müssen ebenso wie Asbestze-
ment bereits am Anfallsort (Baustelle) verpackt werden!

Wichtige Information zur Entsorgung von ...

XPS – Baustyropor

KMF – Künstliche 
Mineralfasern 

FÜR GRÖSSERE MENGEN GILT:  
kostenpflichtige Übergabe an einen befugten 
Entsorgungsbetrieb (z. B. FCC, Haidenbauer, 
Müllex, Saubermacher) 

Betrieb

ASZ
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Saisonkartenvorverkauf 2023 
für das Schwimmbad ab sofort bis zur  

Badöffnung (geplant 01.05.2023) möglich! 

Der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und La-
winenverband (WLV), Gebietsbauleitung Steier-
mark Ost mit Sitz in Bruck an der Mur, beginnt im 
Frühling/Sommer 2023 mit der Revision des Ge-
fahrenzonenplanes für die Marktgemeinde Anger. 

Der Gefahrenzonenplan (GZP) ist ein detailliertes 
Gutachten über die Gefährdung durch Wildbäche, 
Lawinen und Erosion (z.B. Steinschlag, Rutschun-
gen). Bedrohte Flächen sollen von Besiedlung frei-
gehalten oder diese so gelenkt werden, dass Schä-
den vorbeugend vermieden werden können.  

Der GZP unterstützt insbesondere die Behörden der 
Gemeinde, die Raumplanung und dient Fragen des 
Sicherheitswesen in der Gemeinde.  

Kernpunkt des GZP ist die Darstellung der sog.  
Roten und Gelben Gefahrenzone. 

Die Grundlagenerhebungen für den GZP für die 
Marktgemeinde Anger werden von Herrn DI Grid-
ling durchgeführt. Seine Aufgabe sind die Einzugs-
gebiete der Wildbäche zu erheben, Einsichtnahme 
in Chroniken, Berechnungen und Simulationsme-

thoden sowie Befragung von Betroffenen und Orts-
kundigen für eine Einschätzung der Hochwasserge-
fahr in der Gemeinde zu tätigen. Dafür kann auch 
die Begehung Ihres Grundstückes oder Droh-
nenflüge entlang von Gerinneverläufen erfor-
derlich sein.  

Unterstützen Sie daher die WLV bei dieser Arbeit 
mit Ihren wertvollen Informationen über die Natur-
gefahren in Ihrer Gemeinde. Einen wesentlichen 
Bestandteil bei der Beurteilung von Naturgefahren 
stellen die Aufnahmen und Analysen von histori-
schen Ereignissen dar. Daher bitten wir Sie, allfäl-
lig vorhandene Unterlagen über historische Er-
eignisse (Hochwasser, Vermurungen, Lawinenab-
gänge, Steinschläge oder ähnliches) wie Bildmate-
rial, schriftliche Aufzeichnungen oder mündliche 
Überlieferungen bei der Gemeinde kundzutun.  

Betroffene Bürger können auch im Rahmen ei-
ner späteren Bürgerinformationsveranstaltung 
und der öffentlichen Auflage dieses GZP dazu 
Stellung nehmen.  

Revision des Gefahrenzonenplanes der Gemeinde 

PsyNot—das psychiatrische Krisentelefon für die Steiermark 
Seit 1. Dezember 2022 ist unter 0800 44 99 33 erstmals eine kostenlose, telefonische 24-Stunden-Notfall-
Hotline erreichbar, die alle SteirerInnen bei psychischen Notfällen und akuten Krisen kontaktieren können. 
Die wichtigsten Punkte: kostenlos / 100 % anonym / 24 Stunden täglich (auch an Feiertagen) erreichbar / 
Unterstützung z. B. bei Suizidgefahr, Depressionen, Vereinsamung, Gefahr von Gewaltausbrüchen etc.  
Das Ziel ist deeskalieren und stabilisieren sowie Hilfsangebote vermitteln. Die Hotline kann von den Be-
troffenen selbst als auch von Angehörigen genutzt werden.  

Brauchtumsfeuer 
Die Beschickung eines Brauchtumsfeuers hat aus-
schließlich mit trockenem, biogenem Material zu 
erfolgen. 
Das Entzünden des Feuers ist ausschließlich in der 
Zeit von Karsamstag 15:00 Uhr bis Ostersonntag 
03:00 Uhr gestattet. 
Da der 21. Juni nicht auf einen Samstag fällt, ist 
das Entzünden eines Brauchtumsfeuers anlässlich 
der Sonnenwende auch am nachfolgenden Sams-
tag, 24. Juni 2023, zulässig. 
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Wir freuen uns, dich beim Tag der offenen Tür zu 
begrüßen und dir unsere Ortsstelle zu zeigen! 

 

WANN:  Samstag, 15.04.2023 von 1300 – 1800 

WO:   Rotes Kreuz Ortsstelle Anger 
Roseggerstraße 12, 8184 Anger  
 

     
     
     
     
     
     
     
      

TTaagg  ddeerr  ooffffeenneenn  TTüürr     
Samstag, 15. April 2023 I 13.00—18.00 

 


